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 Bereitstellung von ausreichend großen Veranstaltungsräumen, damit der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten 
werden kann. Ausnahmen hiervon sind ggf. in einzelnen Bundesländern geregelt  

 Bereitstellung von Hygienemaßnahmen vor Ort  
(z. B. Bereitstellung von Mitteln zur Hände-Desinfektion in den Schulungs- und Sanitärräumen) 

 Hinweisschilder mit Verhaltensregeln prägnant und übersichtlich platzieren (Abstand halten, keine Hände schütteln, eigene 
Hygienemaßnahmen des Hotels / der Veranstaltungsstätte etc.) 

 Regelmäßige Reinigung und Desinfektion von Räumen (Tagungsräume, Hotelzimmer, Toiletten etc.) und Gegenständen 
(Türklinken, Bedienungselemente etc.) 

 Gründliche, häufige und regelmäßige Durchlüftung der Räumlichkeiten 

 Deutlich sichtbare Markierungen für die Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern in den Gängen und zwischen den 
Unterrichtstischen 

 Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern kann auch in den Pausen und während der Mahlzeiten gewährleistet 
werden (Abstandskennzeichnungen sind vorhanden, Hygienekonzept für die Essensausgabe / ggf. zeitlich versetzte 
Essenszeiten) 

 Vorhandensein eines eigenen Hygieneplans des Hotels bzw. der Veranstaltungsstätte 

 Den Veranstaltungsort betreffende, kurzfristig verschärfte Corona-Regeln sind umgehend der HOLLER e.K. bekannt zu geben
 
 
 
 

 

                            

 
 

 

www.holler-nvs.com 

HOLLER e.K. 
 
Am Lehester Deich 77D 
28357 Bremen 
Tel: (0421) 408 906 760 
E-Mail: office@holler-nvs.com 

Für die Durchführung von Veranstaltungen der HOLLER e.K.  
sind folgende Maßnahmen zu gewährleisten: 

Stand: 29.10.2020   


